
 Amt: Kämmerei 

  

  
 

 
Sitzungsvorlage 

zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 18.12.2024 

 
TOP 9: Änderung der Satzung über die öffentliche 

Abwasserbeseitigung: Anpassung der Abwassergebühren zum 
01.01.2025 – Beratung und Beschlussfassung 

 

 

Grundsätzliche Informationen:  

Die Kämmerei hat die Kalkulation der Abwassergebühren erstellt. Die genauen 
Grundlagen sind der beigefügten Kalkulation der Abwassergebühren zu entnehmen.   

  

Aus der Kalkulation ergeben sich folgende Gebührensätze:   

Der Gebührensatz pro Kubikmeter Schmutzwasser liegt bei 3,06 € (bisher 2,90 €).   

Der Gebührensatz pro Kubikmeter Niederschlagswasser liegt bei 0,36 € (bisher 
0,29 €).   

Der Gebührensatz pro Kubikmeter Abwasser, das in öffentliche Kanäle eingeleitet 
wird, die nicht an ein Klärwerk angeschlossen sind, liegt bei 1,55 € (bisher 
1,15 €).   

Hier schlägt die Verwaltung vor - um einer enormen Gebührensteigerung entgegen 
zu wirken - den Gebührensatz pro Kubikmeter auf 1,30 € festzusetzen.   

 

Die Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung wird wie folgt geändert:  
 

§ 41 Höhe der Abwassergebühren erhält folgende Fassung:  

(1) Die Schmutzwassergebühr (§ 39) beträgt je m³ Abwasser: 3,06 €.  

(2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 39a) beträgt je m² versiegelte Fläche: 0,36 €.  

(3) Wird Abwasser in öffentliche Kanäle eingeleitet, die nicht an ein Klärwerk 
angeschlossen sind, beträgt die Gebühr je m³ Abwasser: 1,30 €.  

(4) Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in den Fällen des § 39 a  
während des Veranlagungszeitraums, wird für jeden Kalendermonat, in dem die  
Gebührenpflicht besteht, ein Zwölftel der Jahresgebühr angesetzt.  
 



Beschlussvorschlag:  

Der Gemeinderat beschließt die Änderung der Satzung über die öffentliche  
Abwasserbeseitigung zum 1. Januar 2025.  
 

 

 

Anlagen 

- Änderungssatzung Abwassersatzung 
- Gebührenkalkulation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
(Abwassersatzung - AbwS)  

 

Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 
4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 
11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Allmendingen am 18.12.2024 folgende Satzung zur 
Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung - 
AbwS) der Gemeinde Allmendingen vom 26.11.1997 mit Änderungen vom 07.07.1999, 
06.12.2000, 19.09.2001,  15.05.2002, 26.11.2003, 16.12.2009, 14.12.2011,  14.12.2022 
und 20.12.2023 beschlossen: 

 

§ 1 Änderungen 

 

§ 41 Höhe der Abwassergebühren erhält folgende Fassung: 

(1) Die Schmutzwassergebühr (§ 39) beträgt je m³ Abwasser: 3,06 €. 

(2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 39a) beträgt je m² versiegelte Fläche: 0,36 €. 

(3) Wird Abwasser in öffentliche Kanäle eingeleitet, die nicht an ein Klärwerk 
angeschlossen sind, beträgt die Gebühr je m³ Abwasser: 1,30 €. 

(4) Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in den Fällen des § 39 a 
während des Veranlagungszeitraums, wird für jeden Kalendermonat, in dem die 
Gebührenpflicht besteht, ein Zwölftel der Jahresgebühr angesetzt. 

 

 

§ 2 Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. 

 

 
Ausgefertigt:  

Allmendingen, 19.12.2024 

 

 

Florian Teichmann  

Bürgermeister 

 



Gebührensatz für die Abwasserbeseitigung ab dem 01.01.2025, Gemeinde Allmendingen

Gesamtkosten SW NW STEA nur Einleitung

1. Betriebskosten 647.300,00 € 426.974,59 € 119.217,13 € 101.108,28 € 224.939,93 €
2. Abschreibungen 247.676,62 € 154.133,76 € 51.869,06 € 41.673,80 € 69.184,56 €
3. kalkulatorische Zinsen 203.167,40 € 124.852,80 € 43.109,65 € 35.204,95 € 61.155,77 €

Aufwendungen gesamt 1.098.144,02 € 705.961,15 € 214.195,84 € 177.987,03 € 355.280,25 €

abzüglich:
4. Auflösung Sonderposten 62.949,84 € 46.503,21 € 16.446,63 € 0,00 € 21.335,34 €
5. kalk. Zinsen SoPo 38.049,89 € 28.316,84 € 9.733,05 € 0,00 € 11.581,15 €
6. kostenmindernde Erlöse 4.466,33 € 4.466,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

(Einnahmen Gebühren Schmutzwasserableitung)
Erträge gesamt 105.466,06 € 79.286,37 € 26.179,68 € 0,00 € 32.916,49 €

Umlagefähige Kosten 992.677,97 € 626.674,78 € 188.016,15 € 177.987,03 € 322.363,77 €

7. Über-/ Unterdeckungen Vorjahre (Überdeckung 2020) -6.860,20 € -6.621,30 € -238,90 € -3.406,02 €

Umlagefähige Kosten nach Über-/ Unterdeckungen Vorjahre 985.817,77 € 620.053,48 € 187.777,25 € 177.987,03 € 318.957,75 €

Umlagefähige Abwassermenge 202.015 m³ 515.022 m³ 204.897 m³

Gebührensatz/Entgelt in €/m³ 3,0693 € 0,3646 € 1,5567 €

Gebührensatz/Entgelt in €/m³ 3,06 € 0,36 € 1,55 €

bisher 2,90 € 0,29 € 1,15 €
(kostendeckender Gebührensatz 

aus Kalkulation 2023: 1,37 €)

Vorschlag der Verwaltung: 1,30 €


